
26. März 2026 - Ausgabe Nr.13medienteam@mannheim.de 0621 293 2911 www.mannheim.de www.mannheim.de/social

Abfallentsorgung und die
Osterfeiertage

Wegen der Feiertage an Ostern erge-
ben sich folgende Änderungen bei der
Abfallentsorgung:
ursprünglicher Termin: Montag, 30. März
neuer Termin: Samstag, 28. März
ursprünglicher Termin: Dienstag, 31. März
neuer Termin: Montag, 30. März
ursprünglicher Termin: Mittwoch, 1. April
neuer Termin: Dienstag, 31. März
ursprünglicher Termin: Donnerstag, 2. April
neuer Termin: Mittwoch, 1. April
ursprünglicher Termin: Freitag, 3. April
neuer Termin: Donnerstag, 2. April
ursprünglicher Termin: Montag, 6. April
neuer Termin: Dienstag, 7. April
ursprünglicher Termin: Dienstag, 7. April
neuer Termin: Mittwoch, 8. April

ursprünglicher Termin: Mittwoch, 8. April
neuer Termin: Donnerstag, 9. April
ursprünglicher Termin: Donnerstag, 9. April
neuer Termin: Freitag, 10. April
ursprünglicher Termin: Freitag, 10. April
neuer Termin: Samstag, 11. April
Diese Terminverschiebungen sind im

Abfallkalender und der Abfall-App bereits
berücksichtigt.
Die Behälterstandplätze müssen – wie

immer – ungehindert zugänglich sein.
Sollten die genannten Termine aus un-
vorhergesehenen Gründen nicht einge-
halten werden können, wird der Abfall
in den darauffolgenden Tagen entsorgt.
Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben
unverändert.

Ostern: Öffnungszeiten
städtische Hallenbäder

Für die städtischenHallenbäder gelten anOs-
tern und in den Schulferien vom 30. März bis
11. April folgende angepasste Öffnungszeiten:
Das Herschelbad ist am Karfreitag, 3. Ap-

ril, geschlossen. Am Karsamstag ist das Bad
von 8 bis 18 Uhr offen, am Ostersonntag und
-montag, 5. /6. April, öffnet das Bad jeweils
von 9 bis 18 Uhr. Ansonsten gelten die norma-
len Öffnungszeiten.
Das Gartenhallenbad Neckarau ist am

Karfreitag ganztägig geschlossen. Am Kar-
samstag ist das Bad von 11 bis 22 Uhr und die
Sauna von 10 bis 22 Uhr offen. AmOstersonn-
tag und -montag öffnet das Bad jeweils von 9
bis 20 Uhr und die Sauna von 10 bis 20 Uhr.
Darüber hinaus hat das Bad am Freitag,
10. April, durchgängig von 6 Uhr bis 22 Uhr
geöffnet, die Sauna von 10 bis 22 Uhr. Ansons-
ten gelten für Bad und Sauna die gewohnten
Öffnungszeiten.
Das Hallenbad Waldhof-Ost ist am Kar-

freitag geschlossen, von Karsamstag bis
Ostermontag ist es jeweils von 13 bis 18 Uhr
geöffnet. Während der Osterferien gibt es

zudem mittwochs und donnerstags ver-
längerte Besucherzeiten: Am 1. /2. und
8. /9. April hat das Bad jeweils von 10 bis
21 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen
Öffnungszeiten.
Das Hallenbad Vogelstang ist am Kar-

freitag und Ostermontag geschlossen. Am
Karsamstag und Ostersonntag hat das Bad
jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Das Bad
öffnet zudem am Mittwoch, 1. und 8. Ap-
ril, jeweils von 8 bis 13 Uhr die Türen, so-
wie am Freitag, 10. April, durchgängig von
8 bis 20 Uhr. Schon jetzt weist das Bad
darauf hin, dass es am Dienstag, 14. April,
später als üblich öffnet (14.30 Uhr), da zu-
vor die Prüfungen für die Fachangestellten
für Bäderbetriebe der Heinrich-Lanz-Schule
stattfinden.
Einlassschluss in allen Bädern ist jeweils

eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten.

Weitere Informationen:

0621/293-4004 oder fb52@mannheim.de

Leerung der Wertstofftonne
Ab 1. April leert das Entsorgungsunterneh-
men Knettenbrech und Gurdulic (K+G) die
Wertstofftonnen im gesamten Stadtgebiet –
wie bislang in den meisten Stadtteilen. Nun
übernimmt K+G auch Blumenau/Sandtorf,
Friesenheimer Insel, Herzogenried, Kirsch-
gartshausen, Mühlauhafen, Neckarstadt-
Ost und -West, Sandhofen, Scharhof und
Wohlgelegen.
„Für die Bürgerinnen und Bürger in diesen

Stadtteilen wird sich nichts ändern – vor al-
lem terminlich nicht“, so Alexandra Kriegel,
Eigenbetriebsleiterin Stadtraumservice. „Mit
K+G gibt es einen einheitlichen Ansprech-
partner und Klarheit in der Zuständigkeit.“
Bei Fragen zur Leerung, Befüllung oder Auf-

stellung der Wertstofftonne steht das Entsor-
gungsunternehmen K+G unter 0621/15041921
und lvp-mannheim@knettenbrech-gurdulic.
de zur Verfügung.
In die Wertstofftonne dürfen Kunststoff-,

Metall- und Verbundverpackungen. Zusätz-
lich kommen stoffgleiche Nichtverpackungen
hinein, wie Kunststoffeimer, Wäschekörbe,
Spielzeug aus Kunststoff, Töpfe, Pfannen und
sonstige Eisenwaren. Nicht hinein dürfen

Elektroschrott, Papier, Holz, Altkleider und
Glas. Hierfür gibt es andere Entsorgungs-
wege, etwa die Recyclinghöfe, die Papier-
tonne und die Depotcontainer. Sollte das
Volumen der Tonne einmal nicht reichen,
können die Wertstoffe auch an den Recyc-
linghöfen kostenfrei abgegebenwerden.Wird
eine zusätzliche Tonne benötigt, kann diese
kostenfrei bei K+G angefordert werden.
Grundsätzlich sollen die Wertstoffe in

durchsichtigen Säcken oder am besten lose
eingeworfen werden, so kann das Volumen
wesentlich besser ausgenutzt werden. Wei-
tere Informationen: www.mannheim.de/
wertstofftonne.
Bislang teilten sich die Dualen Systeme

und der Stadtraumservice die Sammlung von
Wertstoffen. Sowohl die Dualen Systeme als
auch der Stadtraumservice haben die Samm-
lung der Wertstofftonne für ihre Teilgebiete
unabhängig voneinander europaweit ausge-
schrieben. Dabei hat die Firma K+G jeweils
das wirtschaftlichste Angebot abgegeben
und den Auftrag sowohl von den Dualen
Systemen als auch vom Stadtraumservice
erhalten.

Baustart für ForumDeutsche Sprache
Mit einem symbolischen Spatenstich und
einer feierlichen Grundsteinlegung ist der
Baubeginn des Forums Deutsche Sprache in
Mannheim angestoßen worden. Im Zentrum
des neuen Hauses wird der Dialog zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft stehen. Vor-
aussichtlich ab 2028 lädt das ForumDeutsche
Sprache alsMitmachmuseum, Science Center
und Begegnungsort alle dazu ein, Sprachemit
Kreativität und Spaß zu entdecken.
Die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht die-

ses zukunftsweisende Bauvorhaben, indem
sie das Gebäude und die erste Daueraus-
stellung schenkt. Es wird auf einem Grund-
stück am Alten Meßplatz Süd errichtet, das
die Stadt Mannheim zur Verfügung stellt.
Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
(IDS) entwickelt für das Forum Deutsche
Sprache eine Ausstellung mit fünf Sprach-
welten und eine Sprachwerkstatt zum
Mitforschen. In den Sprachwelten werden
unter anderem die Verbreitung, die Vielfalt
und die Geschichte der deutschen Sprache
sowie gesellschaftliche, mediale und tech-
nologische Aspekte des Sprachgebrauchs
beleuchtet. Veranstaltungs- und Vermitt-
lungsangebote öffnen Räume für den Aus-
tausch darüber, welche zentrale Rolle Spra-
che im Leben jeder und jedes Einzelnen und
für ein demokratisches Miteinander spielt.
„Im Herzen Mannheims, an der Naht-

stelle zwischen Neckarstadt und Innen-
stadt, entsteht mit dem Forum Deutsche
Sprache ein Ort, der nicht nur unserer Spra-
che gewidmet ist, sondern auch dem demo-
kratischen Miteinander, dem Dialog und
der gesellschaftlichen Vielfalt. Und keine
Stadt wäre als Heimat dieses Forums bes-
ser geeignet als Mannheim – die inoffizielle

Hauptstadt der Deutschen Sprache – mit
ihrer enormen kulturellen, religiösen und
sprachlichen Vielfalt“, erklärt Oberbürger-
meister Christian Specht. „Das Forum wird
Besucherinnen und Besucher aus der Ne-
ckarstadt, ganz Mannheim und weit darü-
ber hinaus anziehen. Mit dieser Strahlkraft
und seiner spektakulären Architektur wird
es zur weiteren Aufwertung des Alten Meß-
platzes beitragen.“
Der Entwurf des Architekturbüros Henn

sieht eine Dachterrasse mit Ausblick über

den Neckar und die Stadtsilhouette vor.
Das fast vollständig verglaste offene Fo-
yer und die enge Verzahnung von For-
schungsräumen, Workshopbereichen und
Ausstellungsebenen ermöglicht Begeg-
nungspunkte zwischen Besucherinnen und
Besuchern, den Mitarbeitenden und der
Nachbarschaft. Die mehrschichtige Fas-
sade aus Holz, Glas und einer hochtrans-
parenten Kunststofffolie steht sinnbild-
lich für die Vielschichtigkeit sprachlicher
Ausdrucksformen.

vlnr.: Lilian Knobel (Klaus Tschira Stiftung), Oberbürgermeister Christian Specht, Gab-
riele Herrmann-Krotz (IDS), Prof. Dr. Henning Lobin (IDS) Foto: Nikola Haubner

Zu Ostern ins Museum
Die Häuser der Reiss-Engelhorn-Museen
(rem) sind an allenOster-Feiertagen von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Es ist die letzte Möglichkeit,
die Sonderausstellung „AUFGETAUCHT!“
zu besuchen. Diese schließt nach dem 6. Ap-
ril ihre Tore. Die Schau vereint zauberhafte
Landschaften, Porträts und Stillleben aus dem
Impressionismus.
Die Sonderausstellung „Saurier – Faszina-

tion Urzeit“ katapultiert Kinder und Erwach-
sene um Millionen von Jahren in die Vergan-
genheit. Hier begegnen sie Tyrannosaurus rex
und Triceratops, aber auch eher unbekannten
Saurier-Arten.
In ihrer Langzeitdokumentation „Geogra-

phies of Drought“ setzt sich die Fotografin

Margaret Courtney-Clarke mit der extremen
Dürre in ihremHeimatlandNamibiaundderen
sozialen und politischen Folgen auseinander.
In eineWelt der Fantasie entführt die Schau

„Glasmenagerie“. Sie präsentiert Werke der
polnischen Bildhauerin Marta Klonowska.
Neben den aktuellen Sonderausstellungen

bieten sich auch die Sammlungspräsentati-
onen für einen Osterspaziergang an – vom
Alten Ägypten über archäologische Funde
bis hin zu einer musikalischen Reise um den
Globus.

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de

Vielfalt für Gesundheit
Unter dem Motto „Vielfalt für Gesundheit“
steht der Tag des Gesundheitsamts 2026 ganz
im Zeichen der Menschen, die in all ihrer Un-
terschiedlichkeit inMannheim leben – und der
vielen Fachkräfte, die sich täglich für ihre Ge-
sundheit einsetzen. DasMotto verdeutlicht: In
den Gesundheitsämtern arbeiten Fachkräfte
aus Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Ingenieur-
wesen, Hygiene, Gesundheitswissenschaft
und Verwaltung Hand in Hand. Gemeinsam
verfolgen sie ein Ziel: Gesundheit chancen-
gerecht zu fördern, Barrieren abzubauen und
allen einen gleichberechtigten Zugang zu
Beratung, Prävention und Unterstützung zu
ermöglichen.
Die Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen

ist ein wichtiger und besonders sichtbarer Teil
der Arbeit – doch das Aufgabenspektrum des
Gesundheitsamts Mannheim ist deutlich brei-
ter. Es umfasst unter anderem:
– Beratung und Begleitung für Schwangere
und Familien, etwa zu Vorsorge, Entwick-
lung und Unterstützungsangeboten

– Unterstützung für Menschen mit chroni-
schen oder psychischen Erkrankungen,
inklusive Vermittlung passender Hilfen

– Hilfsangebote für sozial benachteiligte
Gruppen

– Beratung für Menschen mit körperlichen
oder geistigen Beeinträchtigungen

– Einschulungs- und zahnärztliche Untersu-
chungen von Kindern, um die gesundheit-
liche Entwicklung frühzeitig zu begleiten
und möglichen Unterstützungsbedarf
rechtzeitig zu erkennen

– Hygienekontrollen in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen, medizinischen
Einrichtungen wie Arztpraxen, Gemein-
schaftseinrichtungen wie Kita, Schule und
Asylbewerberunterkünften sowie in ge-
werblichen Einrichtungen wie Fußpflege,
Kosmetik, Friseur oder Tattoo-Studios

– Überwachung der Trinkwasser- und Um-
weltqualität, beispielsweise bei Fragen zu
Schadstoffen, Luft oder Lärm

– Überprüfung der Wasserqualität der Ba-
destellen in den Mannheimer Badeseen
Stollenwörthweiher, Vogelstangsee und
Rheinauer See

– Medizinische Gutachtenstelle:
Gutachten nach speziellen Geset-
zesgrundlagen (z.B. Beamtenrecht,
Asylbewerberleistungsgesetz)

– Gesundheitsberichterstattung, die wich-
tige Daten für kommunale Planungen
liefert

– Sozialraumbezogene
Gesundheitsförderung

– Maßnahmen zumHitzeschutz, wie die
Beteiligung an Erstellung und Fortschrei-
bung des Hitzeaktionsplans, Information
und Beratung von Bürgerinnen und
Bürgern sowie Multiplikatorenfunktion
im Kompetenzzentrum „Klima und
Gesundheit“

– Beratung von Politik und Verwaltung, um
gesundheitliche Aspekte in Entscheidun-
gen einzubeziehen

Darüber hinaus informiert das Gesundheits-
amt Mannheim die Bevölkerung zu Themen
wie Impfungen, Hitzeschutz, Infektionsprä-
vention, Suchtprävention oder psychischer
Gesundheit. Es koordiniert Netzwerke vor
Ort, arbeitet eng mit Schulen, sozialen Ein-
richtungen und medizinischen Institutionen
zusammen und engagiert sich in Präventions-
projekten, die direkt im Alltag der Menschen
ansetzen.

Weitere Informationen

www.mannheim.de/
gesundheitsamt

Welttuberkulosetag
Jedes Jahr am 24. März findet der Welttuber-
kulosetag statt. Er erinnert an den Tag im Jahr
1882, an demRobert Koch die Entdeckung des
Tuberkulose-Erregers bekannt gab.
Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen

des öffentlichen Gesundheitswesens bleibt
die Tuberkulose eine weltweite Herausfor-
derung. Laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) erkrankten 2024 etwa 10,7 Millionen
Menschen weltweit an Tuberkulose und etwa
1,23 Millionen starben daran. Gründe dafür
sind mangelnde Diagnostik- und Therapie-
möglichkeiten bei unzureichender medizini-
scher Versorgung, insbesondere in Ländern
mit niedrigem sozioökonomischen Entwick-
lungsstand. Auch im 21. Jahrhundert bleibt die
Tuberkulose eine der tödlichsten Infektions-
krankheiten weltweit.
Auch in Deutschland werden jährlich meh-

rere Tausend Fälle registriert und Todesfälle
verzeichnet. In Mannheim wurden in den
vergangenen fünf Jahren Tuberkulose-Neu-
erkrankungen im zweistelligen Bereich regis-
triert. Die allgemeine Tendenz in Mannheim
ist jedoch wie in ganz Deutschland rückläufig.

Tuberkulose wird durch das Bakterium
Mycobacterium tuberculosis verursacht, das
vor allem zu Infektionen der Lunge führt. Der
Erreger wird über die Luft verbreitet, wenn
Tuberkulose-Kranke beispielsweise husten
oder niesen. Zur Ansteckung kann in der
Regel ein enger und mehrstündiger Kontakt
mit einem erkrankten Menschen führen. Bei
Symptomen wie länger bestehendem Hus-
ten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsver-
lust sollte auch eine Tuberkulose in Betracht
gezogen werden.
Nach der Meldung einer Erkrankung er-

mittelt das Gesundheitsamt den Anste-
ckungsort und ob weitere Personen im en-
gen Patientenumfeld infiziert worden sind.
Die erkrankten Personen werden während
und nach der Behandlung, die in der Regel
mindestens sechs Monate dauert, begleitet.
Kontaktpersonen werden getestet, über ei-
nen längeren Zeitraum beobachtet und bei
Bedarf vorbeugend behandelt. Ein großes
Problem ist die zunehmende Verbreitung
von Tuberkulose-Erregern, die gegen Stan-
dard-Medikamente resistent sind.

Um das international vereinbarte Ziel der
Tuberkulose-Eliminierung bis 2035 zu erreichen,
müssen auch in Deutschland die Anstrengungen
intensiviertwerden. EinbesondererSchwerpunkt
der Forschung liegt seit langem auf der Entwick-
lung wirksamer Impfstoffe. Die seit über einem
Jahrhundert verwendete BCG-Impfung bietet
zwar einen gewissen Schutz gegen schwere For-
men der Erkrankung im Kindesalter, wie die tu-
berkulöse Meningitis, doch verhindert sie nicht
eine Lungentuberkulose bei Erwachsenen.

Neben der Impfstoffforschung gibt es auch
bedeutende Fortschritte bei der Diagnostik und
Behandlung. Es werden neue medikamentöse
Kombinationen für eine schnellere und effekti-
vere Therapie erforscht. Diese Entwicklungen
markieren einen entscheidenden Fortschritt und
geben Anlass zur Hoffnung im globalen Kampf
gegen eine Krankheit, die seit Jahrhunderten Teil
der menschlichen Geschichte ist.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/
infektionsschutz
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Messungen der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt von Montag,
30. März, bis Freitag, 3. April, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Grenadierstraße (Erich Kästner Schule) – Kä-
fertaler Straße – Krefelder Straße – Lange
Rötterstraße – Mudauer Ring – Relaisstraße –
Römerstraße (Wallstadtschule) – Sporwörth-
straße –Winterstraße (Pfingstbergschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen aus aktuellemAnlass sindmöglich.

„LESBE wird großgeschrieben“
Das Buch zur Foto-Ausstellung „LESBE wird
großgeschrieben“ zeigt die Vielfalt lesbischer
Realität: verschiedene Generationen aus den
unterschiedlichsten Berufsfeldern mit diver-
sen Lebensstilen, Vorlieben und Hobbies. Es
wird am Freitag, 10. April, 17 Uhr, in der Zent-
ralbibliothek im Stadthaus N1, 1. OG, von den
Kuratorinnen der Ausstellung Johannah Illg-
ner und Julia Priller präsentiert.
Die Ausstellung ist vom 1. bis 30. April wäh-
rend der Öffnungszeiten der Zentralbiblio-
thek in N1 zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Konzert derMusikschul-Lehrkräfte
Bei einemganz besonderen Konzert zeigt sich
das Kollegium der Musikschule ganz von sei-
ner künstlerischen Seite. AmFreitag, 27.März,
ab 19 Uhr im Ernst-Toch-Saal derMusikschule,
E 4, 14, präsentieren Ralf Schwarz und Asli Ki-
lic an einem Duoabend Werke für Klarinette
und Klavier von Francis Poulenc, Robert Schu-
mann, Igor Strawinsky und Johannes Brahms.
Der Eintritt ist frei.

Benefizlauf
Am Mittwoch, 8. April, findet von 19 bis
20.30 Uhr im Unteren Luisenpark ein Bene-
fizlauf für herzkranke Kinder statt. Für jede
absolvierte Runde von etwa einem Kilome-
ter wird 1 Euro an die Kinderherzstiftung der
Deutschen Herzstiftung e.V. gespendet. Eine
Mindestdistanz gibt es nicht, jede Runde
zählt. Startpunkt ist an der Sportanlage Un-
terer Luisenpark an der Kolpingstraße. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Führung durch NS-Ausstellung
Das MARCHIVUM bietet jeden Sonntag ab
16 Uhr einen Rundgang, bei dem ein Guide
ausgewählte Werke der Ausstellung „Was
hat das mit mir zu tun?“ vermittelt. Die Teil-
nehmendenzahl ist beschränkt, eine Voran-
meldung nicht möglich. Der Preis für eine
öffentliche Führung beträgt 2,50 Euro pro
Person zuzüglich Eintritt. Treffpunkt ist im
Foyer im Erdgeschoss.

„La VieModerne“
Ab Freitag, 27. März, ist die Ausstellung
„La Vie Moderne – Grafiken von Manet bis
Piscasso“ in der Kunsthalle zu sehen. Die
Ausstellung präsentiert rund 75 Werke der
französischen Avantgarde – Zeichnungen,
Aquarelle, Lithografien, Radierungen und
Holzschnitte – aus der Zeit zwischen 1870
und 1918 aus den Beständen der Kunsthalle.
Die ersten Überblicksführungen werden an
folgenden Terminen angeboten: Samstag,
28. März, 15.30 Uhr, Sonntag, 29. März, 12
Uhr, sowie Donnerstag, 2. April, 10.30 Uhr.
Die Tickets zu 7 Euro sind unter anderem un-
ter https://kuma.art erhältlich.

Ehrentag des Unkrauts
VomWert wilder Pflanzen

Was für viele Gartenbesitzer ein Ärgernis ist,
hat am 28. März seinen ganz eigenen Ehren-
tag: den Ehrentag des Unkrauts. Die Gemein-
deratsfraktion Die GRÜNEN/DIE PARTEI lädt
dazu ein, den Blick auf vermeintlich störende
Pflanzen zu überdenken und ihre ökologische
Bedeutung neu zu entdecken.

Unkraut – oft als unerwünschte Pflanze de-
finiert – ist in Wirklichkeit ein wichtiger Be-
standteil unserer Ökosysteme. Pflanzen wie
Brennnessel, Löwenzahn oder Gänseblümchen
bieten Nahrung für Insekten, fördern die Bio-
diversität und tragen zur Bodenverbesserung
bei. Gerade in Zeiten des Insektenrückgangs
gewinnen diese robusten Wildpflanzen zuneh-
mend an Bedeutung, denn die Abhängigkeit
unserer Insekten vonWildpflanzen ist groß.

So ernährt beispielsweise die Wilde Möhre
eine Vielzahl von Wildbienen und Wespen,
Fliegen, Käfer und Schmetterlinge, wie den
wunderschönen Schwalbenschwanz.

Und was vielen Bürger*innen wohl nicht
bekannt ist, die Innenstadt von Mannheim ist
ein Hotspot der Artenvielfalt: über 600 Pflan-
zenarten wurden hier in den letzten 20 Jahren
bei jährlichen Kartierungen nachgewiesen!
In Pflasterfugen, Baumscheiben und Parks
finden die oft unscheinbaren Pflanzen ihren
Lebensraum.

Mit diesem Wissen kann man den verringer-
ten Pflegeintervallen von öffentlichem Grün
aufgrund der sehr angespannten Haushalts-
lage vielleicht auch etwas Gutes abringen.

Der Ehrentag des Unkrauts erinnert daran,
dass nicht jede spontane Pflanze in besiedel-
tem Gebiet bekämpft werden muss. Viele so-
genannte „Unkräuter“ sind essbar, heilkräftig
oder leisten wertvolle Dienste im Naturhaus-
halt. Brennnesseln etwa sind Lebensraum für
zahlreiche Schmetterlingsraupen, während
Löwenzahn eine wichtige Nahrungsquelle für

gut 70 Wildbienenarten darstellt. Gunder-
mann, Veilchen, Taubnessel und Ehrenpreis
erfreuen uns gerade jetzt mit ihrer Blütenfülle
amWegesrand und läuten den Frühling ein.

Auch unsere Gärten, Höfe und Balkone dür-
fen naturnah und ein wenig wilder sein. Statt
sofort zum Unkrautstecher zu greifen, lohnt
sich ein entspannter Blick vom Liegestuhl auf
die Vielfalt der Pflanzen und deren Blütenbesu-
cher. Da sind einigeÜberraschungen garantiert
und danke Bestimmungsapps, wie Flora Inkog-
nita oder Obsidentify, findet auch der interes-
sierte Laie einen einfachen Zugang zur Vielfalt
unserer Stadtnatur.

Der Ehrentag des Unkrauts ist daher nicht
nur als eine humorvolle Erinnerung an die
Hartnäckigkeit der Natur zu verstehen, son-
dern vor allem als ein Aufruf zu mehr Biodiver-
sität in unseren Gärten, Parks sowie Weg- und
Straßenrändern.

Fraktion im Gemeinderat

DIE GRÜNEN/
DIE PARTEI

Co-Fraktionsvorsitzende Gabriele Baier

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Rechtlicher Hinweis

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Albrecht-Dürer-Schule
CDU-Fraktion begrüßt Neustart des Verfahrens

OberbürgermeisterChristianSpechtmusste
in festgefahrene Situation eingreifen
Die CDU-Gemeinderatsfraktion unterstützt
die Entscheidung von Oberbürgermeister
Christian Specht, das Verfahren zur Zukunft
der Albrecht-Dürer-Schule neu aufzusetzen.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende
und jugendpolitische Sprecher Christian
Hötting betont, dass sich an der Haltung
der CDU nichts geändert habe: „Die kurzfris-
tige Schließung des Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ)
mit dem Förderschwerpunkt Sehen an der
Albrecht-Dürer-Schule wäre falsch und löst
die Raumprobleme des SBBZmit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung der Eugen-
Neter-Schule nicht.“
Unvollständige Kommunikation des Bil-
dungsdezernats führte in die Sackgasse
Hötting warnt vor falschen Schnellschüssen:
„Mit den Räumen an der Dürer-Schule fängt
man nicht einmal die Spitzen des stetigen
Aufwuchses an der Eugen-Neter-Schule auf
– in ein, zwei Jahren stünden wir wieder vor
derselben Frage.“ Die Eugen-Neter-Schule hat
einen deutlich höheren Raumbedarf als die
Albrecht-Dürer-Schule bietet.
OB Specht schafft die Chance für einen
transparenten Prozess
Die CDU sieht im Neustart des Verfahrens
eine Möglichkeit, endlich eine tragfähige und
nachhaltige Lösung zu entwickeln. „Wir be-
grüßen die Initiative des Oberbürgermeisters
ausdrücklich, die festgefahrene Situation nun

neu anzugehen und ergebnisoffen zu gestal-
ten“, so Hötting. „Wichtig ist nun, dass der
Prozess zügig gestaltet wird, um eine Hänge-
partie für beide Schulen zu vermeiden.“
Bildungspolitische Sprecherin fordert
Verlässlichkeit
Auch die bildungspolitische Sprecherin Mar-
tina Herrdegen unterstreicht die Bedeutung
eines strukturierten Vorgehens: „Wir brau-
chen ein transparentes, langfristiges Raum-
konzept für alle SBBZ. Einzelmaßnahmen im
Hauruck-Verfahren schaffen keine Stabilität –
weder für die Schulen noch für die Familien.“
Sie verweist darauf, dass besonders Kinder
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf auf ge-
eignete Räume und verlässliche Rahmenbe-
dingungen angewiesen seien.
CDU-Stadträte sind im Austausch mit
Schulen und Eltern
Hötting und Herrdegen stehen in engem
Austausch mit den Schulleitungen und El-
ternvertretungen beider Einrichtungen und
haben sich bei Ortsterminen ein eigenes
Bild gemacht. Beide betonen, dass pragma-
tische Lösungen – wie das Angebot der Al-
brecht-Dürer-Schule, einzelne Räume bereit-
zustellen – frühzeitig hätten geprüft werden
müssen.
CDU beantragte langfristiges Raumkon-
zept für alle SBBZ
Mit einem Antrag fordert die CDU-Fraktion
ein umfassendes Konzept für alle Sonderpäd-
agogischen Bildungs- und Beratungszentren.
„Wir tragen Verantwortung für die Bildungs-
chancen aller Kinder in Mannheim“, erklärt
Herrdegen. „Diese Verantwortung können
wir nur wahrnehmen, wenn alle Fakten auf
dem Tisch liegen.“

Bildungspolitische Sprecherin, Stadträtin
Martina Herrdegen

Stellv. Fraktionsvorsitzender, Stadtrat
Christian Hötting

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Fraktion im Gemeinderat

CDU

SBBZ Albrecht-Dürer-Schule
erhalten und Klarheit schaffen

SPD drängt auf schnelle Entscheidung
und fordert tragfähiges Gesamtkonzept

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Bera-
tungszentrum (SBBZ) Albrecht-Dürer-Schule
erfüllt eine zentrale Aufgabe in der Mannhei-
mer Bildungslandschaft: Schülerinnen und
Schülern mit Sehbehinderung erhalten eine
individuelle Begleitung zu einem erfolgrei-
chen Schulabschluss. Gerade für diese Kinder
und ihre Familien ist Planungssicherheit von
großer Bedeutung.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion kritisiert,

dass die Entscheidung über die Zukunft der
Schule durch den Oberbürgermeister von der
Tagesordnung des Bildungsausschusses am
19. März 2026 genommen wurde. Dort hätte
die Schulschließung vom Tisch genommen
werden können – stattdessen geht die Hän-
gepartie weiter.
Die bildungspolitische Sprecherin Melanie

Seidenglanz: „Wir haben große Bedenken,
dass sich die ungeklärte Zukunft der Schule
auch auf ihre Anmeldezahlen auswirkt. Daher
fordern wir den Oberbürgermeister dazu auf,
schnellstmöglich eine Beschlussvorlage in
den Gemeinderat einzubringen, die den Wei-
terbetrieb der Schule sichert.“
Zudem erwartet die Fraktion von der Stadt-

verwaltung ein tragfähiges Gesamtkonzept

für alle sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren, mit dem auch die ange-
spannte Raumsituation des SBBZ Eugen-Ne-
ter-Schule gelöst wird.
Haben Sie Anregungen oder Fragen? Mel-

den Sie sich per Email an spd@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-2090.

Dr. Melanie Seidenglanz, bildungspoli-
tische Sprecherin und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der SPD im Mann-
heimer Gemeinderat

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Vorstellung Stadträtin Silke Koch

Nicht jeder Lebensweg beginnt mit den glei-
chen Voraussetzungen – und nicht jeder ver-
läuft ohne Brüche. Ich bin bei meiner Mutter
aufgewachsen, die mich alleine großgezogen
hat. Früh habe ich gelernt, Verantwortung
zu übernehmen und meinen eigenen Weg
zu gehen. Gemeinsam mit ihr stand ich auch
als Statistin am Nationaltheater Mannheim
auf der Bühne – eine Erfahrung, die mich bis
heute prägt.
Als Jugendliche musste ich im Herzogen-

riedbad eine sexuelle Gewalttat erleben – ein
Einschnitt, der mich lange begleitet hat. Spä-
ter wurde ich auch gesundheitlich mehrfach
herausgefordert: Zwei Krebserkrankungen
habe ich überstanden. Diese Erfahrungen ha-
benmich geprägt und gestärkt. Sie habenmir
gezeigt, wie wichtig es ist, nicht wegzusehen,
sondern hinzuhören und füreinander da zu
sein.
Heute engagiere ich mich genau deshalb

für unsere Stadt: Seit 2024 bin ich Stadträtin
in Mannheim.
Geboren wurde ich 1967 in Heidelberg,

aufgewachsen bin ich in den Mannheimer
Quadraten und an der Neckarpromenade
(Neckarstadt-Ost). Mannheim ist meine Hei-
mat – ein Ort, der mich geprägt hat und für
den ich Verantwortung übernehmen möchte.
Mein beruflicher Weg führte mich nach

einer kaufmännischen Ausbildung bei den
John-Deere-Werken zu Siemens, wo ich bis
zur Chefsekretärin tätig war. Nach der Geburt
meines Sohnes 1990 und meiner Tochter 1995

sammelte ich weitere Erfahrungen, unter an-
derem bei Siemens-Nixdorf. Ab 1997 war ich
beim Mannheimer Morgen tätig; dieses Ar-
beitsverhältnis endete im März 2026 im bei-
derseitigen Einvernehmen.
Als frauenpolitische Sprecherin setze ich

mich besonders dafür ein, dass Gewalt gegen
Frauen sichtbar gemacht wird und Betroffene
Unterstützung erfahren. Auch die psychi-
schen Folgen von Missbrauch dürfen nicht
länger tabuisiert werden.
Ich bin überzeugt: Aus schwierigen Erfah-

rungen kann Kraft entstehen – Kraft, Verant-
wortung zu übernehmen und unsere Stadt
aktiv mitzugestalten.
Kontakt: AfD-Fraktion im Gemeinderat:

kontakt@afd-fraktion-mannheim.de

Stadträtin Silke Koch (AfD)

Fraktion im Gemeinderat

AFD

Gemeinsam für den Käfertaler Wald
Die Untere Forstbehörde lädt am Donnerstag,
2. April, von 16 bis 18 Uhr zum Auftakt der Ar-
beitsprojektreihe „Gemeinsam für den Wald“
an den Karlstern im Käfertaler Wald ein. Ziel
der Aktion ist die ökologische Aufwertung
einer lokalen Sanddüne. Das Angebot richtet
sich an interessierte Erwachsene und Familien,
die aktiv dem Wald vor ihrer Haustür etwas
Gutes tun möchten. Werkzeuge werden vor

Ort gestellt. Wetterfeste Kleidung und festes
Schuhwerk werden empfohlen. Die Teilnahme
ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis 31. März
unter forstbehoerde@mannheim.demöglich.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/
waldprojekte-und-fuehrungen
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Jahresabschluss 2024 der Alten Feuerwache Mannheim gGmbH

Die Gesellschafterversammlung der Alten Feuerwache Mannheim
gGmbH stellte am 23.07.2025 den vorliegenden Jahresabschluss 2024
mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 67.487,78 Euro fest. Die Gesell-
schafterversammlung hat beschlossen, den zum 31.12.2024 ausgewie-
senen Bilanzgewinn in Höhe von 8.575,68 Euro auf neue Rechnung vor-
zutragen. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Firma WISTA AG,
hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 2024 geprüft und den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss
und der Lagebericht 2024 können montags bis freitags in der Zeit vom
07.04.2026 bis 21.04.2026 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in den
Büroräumen der Gesellschaft (Brückenstr. 2, 68167 Mannheim) einge-
sehen werden.

STAATLICHE RHEIN-NECKAR-HAFENGESELLSCHAFT MANN-
HEIM MBH

Tarif über Ufer- und Hafenliegegeld der Staatlichen Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft Mannheim mbH – gültig ab 1.1.2026 – für den
Rhein-Neckar-Hafen Mannheim

1. Geltungsbereich
1.1 Dieser Tarif gilt für das Gebiet der Mannheimer Häfen.
1.2 Hierzu gehören:

der Altrheinhafen mit Ölhafen,
der Industriehafen,
der Handelshafen und
der Rheinauhafen.

1.3 Hinsichtlich der Abgrenzung dieser Häfen gegenüber den Bundes-
wasserstraßen sind die Bestimmungen in § 66 der Verordnung des
Verkehrsministeriums über Häfen, Lade- und Löschplätze - Hafen-
verordnung (HafenVO) – vom 10. Januar 1983 – in der jeweils gülti-
gen Fassung – maßgebend.

2. Allgemeine Bestimmungen
2.1 Für die Benutzung der Hafenanlagen des Rhein-Neckar-Hafens

Mannheim werden von der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesell-
schaft Mannheim mbH (HGM) Ufergeld und Hafenliegegeld nach
Maßgabe dieses Tarifs erhoben.

2.2 Nach dem Einlaufen in den Rhein-Neckar-Hafen Mannheim hat der
Schiffsführende sein Fahrzeug oder seine schwimmende Anlage
gemäß § 8 der Hafen VO unverzüglich bei der Zentralen Schiffsmel-
destelle der HGM entweder persönlich, telefonisch unter der Ruf-
nummer 0621 292-3113, über den Binnenschifffahrtsfunk, Kanal 11,
per E-Mail an Schiffsmeldestelle@hafen-mannheim.de oder über die
Homepage der HGM anzumelden.

2.3 Der Umschlagsunternehmer ist verpflichtet, den Schiffsführer auf
die Anmeldepflicht gemäß Ziffer 2.2 hinzuweisen.

2.4 Ufergeld ist von demjenigen zu entrichten, der in den Häfen Gü-
terumschlag durchführt bzw. die Ufergeldgarantie zu tragen hat
(Schuldner).

2.5 Schuldner des Hafenliegegelds ist der Eigentümer eines Wasser-
fahrzeugs oder einer schwimmenden Anlage.

2.6 Der Schuldner ist verpflichtet, der HGM die für die Ufer- und Ha-
fenliegegelderhebung notwendigen Auskünfte zu erteilen und die
entsprechenden Daten zu übermitteln. Er hat alle beweiskräftigen
Unterlagen, die für die Festsetzung der Entgelte von Bedeutung
sind, zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

2.7 Der Schuldner hat mit der Meldung zum Schiffsumschlag gemäß
Ziffer 3.9 zusätzlich statistische Daten gemäß § 3 des Gesetzes
über die Statistik der See- und Binnenschifffahrt, des Güterkraft-
verkehrs, des Luftverkehrs sowie des Schienenverkehrs und des
gewerblichen Straßen-Personenverkehrs (Verkehrsstatistikgesetz –
VerkStatG) vom 20.02.2004 in der jeweils gültigen Fassung an die
HGM zur Weiterleitung an das Statistische Landesamt Baden-Würt-
temberg zu melden. Zu übermitteln sind: Datum des Lade- bzw.
Löschvorgangs, die amtliche Schiffsnummer, der Schiffsname, die
Art des Umschlags, die Bezeichnung des Umschlaggutes nach der
NST-2007, das Umschlagsgewicht je Herkunftshafen, bzw. Bestim-
mungshafen sowie bei Gefahrgut die UN-Nummer.

2.8 Ufer- und Hafenliegegeld sind Nettosätze, denen die jeweils gel-
tende Umsatzsteuer zugeschlagen wird.

2.9 Ufergeld und Hafenliegegeld werden mit der Rechnungszustellung
fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 3
Prozent über dem jeweils geltenden Basiszinssatz (EZB) berechnet.
Erfolgt trotz Mahnung keine Zahlung, ist die HGM berechtigt, ihre
Leistungen einzustellen bzw. die Benutzung der Hafenanlagen und
-einrichtungen zu untersagen.

2.10 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mannheim.

3. Ufergeld
3.1 Ufergeld ist für alle Güter zu entrichten, die auf dem Wasserweg an-

kommen oder abgehen und über das Ufer oder von Schiff zu Schiff
umgeschlagen, bzw. verladen werden.

3.2 Ufergeld wird nach der Art und dem Bruttogewicht der umgeschla-
genen Güter berechnet. Das Gewicht wird für jede Güterart auf volle
metrische Tonnen (t) aufgerundet.

3.3 Bei einer Mischladung von Gütern verschiedener NST-2007-Grup-
pen wird das Ufergeld für die gesamte Ladung gemäß der Güter-
gruppe der Teilladung erhoben, die nach dem höchsten Entgeltsatz
abzurechnen ist, sofern nicht das Gewicht der Güter in den Fracht-
und Ladepapieren getrennt angegeben ist.

3.4 Bei ISO-Containern sind folgende Daten an die HGM zu melden: Für
jeden Container die jeweilige Containerart, der Ladezustand (leer
oder beladen), die Güterart (bei Mischladung „Sonstige Güter“) und
bei beladenen Containern zusätzlich das Nettogewicht.

3.4.1 Für die Berechnung des Ufergelds wird das Tara-Gewicht des
Containers pauschal festgelegt: 1 TEU (Twenty-Foot Equiva-
lent Unit) entspricht 2 Tonnen. Das pauschale Gewicht wird bei
leeren und beladenen Containern in der NST-2007-Gruppe 16.1
eingestuft.

3.4.2 Bei beladenen Containern wird das Ladegut in der entsprechen-
den NST-2007-Gruppe eingestuft und auf volle metrische Tonnen
(t) aufgerundet abgerechnet.

3.5 Die Höhe des Ufergeldes bestimmt sich nach der Anlage A des Ha-
fentarifes in der jeweils gültigen Fassung.

3.6 Das Ufergeld ist zu entrichten in:
3.6.1 voller Höhe für Güter, die auf dem Wasserweg ankommen oder

abgehen und über das Ufer aus- und eingeladen werden;
3.6.2 halber Höhe für Güter, die bei einem unmittelbaren Umschlag von

Schiff zu Schiff, aus einem Schiff ausgeladen werden;
3.6.3 halber Höhe für Güter mit Herkunfts- oder Bestimmungshafen

Ludwigshafen am Rhein.
3.6.4 Die Punkte 3.6.2 und 3.6.3 können nicht kombiniert werden.
3.7 Das Ufergeld wird nur einmal, und zwar beim ersten Verladevorgang,

erhoben für:
3.7.1 Güter, die im Hafengebiet in ein Schiff sowohl ein- als auch wieder

ausgeladen werden (Schiffsüberfuhren);

3.7.2 Güter, die zu Schiff ankommen und nachweislich ohne Behand-
lung innerhalb von 14 Tagen wieder auf Schiff verladen werden
(Zeitlagerung). Der Nachweis der Identität dieser Güter ist vom
Zahlungspflichtigen zu erbringen.

3.8 Ufergeld wird nicht erhoben für:
3.8.1 Betriebsstoffe, wie Treibstoff oder Schmierstoffe, die von Bunker-

booten an Fahrzeuge im Hafengebiet abgegeben werden;
3.8.2 Güter, die bei einem unmittelbaren Umschlag von Schiff zu Schiff

in ein Schiff eingeladen werden;
3.9 Meldung zum Schiffsumschlag:
3.9.1 Der Schuldner hat innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung

des Lade- oder Löschvorgangs über den passwortgeschützten
Bereich auf www.hafen-mannheim.de den Schiffsumschlag zu
melden. Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) können
über die HGM angefordert werden.

3.9.2 Bis zu 48 Stunden verspätet eingereichte Meldungen werden
mit einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 €
berechnet. Bis zu 72 Stunden verspätet eingereichte Meldungen
werden mit einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von
100,00 € berechnet; länger als 72 Stunden verspätet eingereichte
Meldungen werden mit einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 200,00 € berechnet.

4. Hafenliegegeld
4.1 Hafenliegegeld ist für Wasserfahrzeuge oder schwimmende Anla-

gen für jede angefangene Zeiteinheit eines ununterbrochenen Auf-
enthalts im Hafengebiet zu entrichten. Das Hafenliegegeld wird je
angefangenem Kalendertag abgerechnet. Ein Ortswechsel inner-
halb der Mannheimer Häfen unterbricht den Aufenthalt im Hafen-
gebiet nicht.

4.2 Die Zeiteinheit beginnt:
4.2.1 bei Wasserfahrzeugen ohne Güterumschlag sowie bei schwim-

menden Anlagen ab dem 2. Tag nach dem Einlaufen;
4.2.2 bei Wasserfahrzeugen mit Güterumschlag ab dem 3. Tag nach

dem Einlaufen in das Hafengebiet;
4.2.3 mit der Abmeldung gemäß Ziffer 2.2 und dem Auslaufen des Was-

serfahrzeuges, bzw. dem Entfernen der schwimmenden Anlage
endet die Liegegeldpflicht.

4.3 Maßgebend für die Hafenliegegeldberechnung ist, soweit nichts an-
deres genannt:

4.3.1 bei Binnenschiffen die sich aus dem Eichschein oder Schiffsmess-
brief ergebende Tragfähigkeitstonnage in Tonnen (t);

4.3.2 bei Fluss-See-Schiffen (Küstenmotorschiffen) die sich aus dem in-
ternationalen Schiffsmessbrief (1969) (International Tonnage Cer-
tificate) entsprechend dem internationalen Schiffsvermessungs-
Übereinkommen von 1969 (International Convention on Tonnage
Measurement of Ships) ergebende Bruttoraumzahl (BRZ), wobei
1 Bruttoraumzahl einer Tragfähigkeitstonne gleichgesetzt wird.
Sofern kein internationaler Schiffsmessbrief (1969) vorhanden ist,
wird die vorläufige Bruttoraumzahl zur Entgeltfestsetzung nach
der entsprechenden Berechnungsformel des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrographie ermittelt;

4.3.3 bei sonstigen Wasserfahrzeugen und schwimmenden Anlagen
die von ihnen genutzte Liegeplatzfläche in Quadratmetern (m²),
die sich aus der Multiplikation der größten Länge mit der größten
Breite ergibt.

4.4 Bei der Berechnung wird die Tragfähigkeit auf volle Tonnen und die
benutzte Fläche auf volle Quadratmeter aufgerundet.

4.5 Die Höhe des Hafenliegegelds bestimmt sich nach der Anlage B des
Hafentarifes in der jeweils gültigen Fassung.

4.6 Hafenliegegeld wird nicht erhoben für:
4.6.1 Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen, die dem Bund,

dem Land oder einer Gebietskörperschaft des Bundesgebiets
gehören und für deren Rechnung in Erfüllung wasserbaulicher
Aufgaben tätig sind;

4.6.2 sonstige Wasserfahrzeuge in Erfüllung hoheitlicher Aufgaben;
4.6.3 Wasserfahrzeuge auf den Bundeswasserstraßen im Hafengebiet

bei Hochwasser oder Eisgang;
4.6.4 Güterschiffe bei Aufenthalt bis zu 3 Kalendertagen ausschließlich

für Zwecke amtlicher Eichung oder Untersuchung bei Nachweis;
4.6.5 Güterschiffe, an denen auf hierfür zugewiesenen Liegeplätzen

Reparaturarbeiten durchgeführt werden, bei Nachweis durch
Reparaturbescheinigung für die Zeit vom Tag des Beginns bis
zum Tag der Beendigung der Arbeiten, höchstens jedoch für 30
Kalendertage.

4.7 An den Fahrgastschiff-Liegestellen zwischen Rhein-km 424,700 und
Rhein-km 425,060 gelten die „Benutzungsbedingungen der HGM
für die Liegeplatzbenutzung durch Fahrgastkabinenschiffe“ vom
01.01.2024 in der jeweils gültigen Fassung.

4.8 Die Hafenmeister sind inkassoberechtigt.

5. Schlussbestimmung
Der Tarif über Ufer- und Hafenliegegeld der Staatlichen Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft Mannheim mbH nebst zugehörigen Anlagen tritt zum
1. Januar 2026 in Kraft und ersetzt den Tarif vom 20.03.2012 nebst
Anlage.

Mannheim, 8.9.2025
Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH
gez. Hafendirektor Uwe Köhn

Entgeltordnung für das Ufer- und Hafenliegegeld in den städti-
schen Industriehäfen

Anlage A zum Tarif über Ufer- und Hafenliegegeld vom 22.08.2025
gültig ab 01.01.2026

1 Hafentarif
1.1 Ufergeld
Das Ufergeld beträgt für jede angefangene Tonne:

NST-2007

Abt. Gruppe Sondertarif

1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft;
Fische und Fischereierzeugnisse
1.1 Getreide 0,48 €
1.2 Kartoffeln 0,48 €
1.3 Zuckerrüben 0,28 €
1.4 Anderes frisches Obst und Gemüse 0,55 €
1.5 Forstwirtschaftliche Erzeugnisse 0,48 €
1.6 Lebende Pflanzen und Blumen 0,55 €
1.7 Andere Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs 0,48 €
1.8 Lebende Tiere 0,55 €
1.9 Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch, roh 0,55 €
01.A Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs 0,55 €
01.B Fische und Fischereierzeugnisse 0,55 €

2 Kohle; rohes Erdöl und Erdgas
2.1 Kohle 0,28 €
2.2 Erdöl 0,48 €
2.3 Erdgas 0,48 €

3 Erze, Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse; Torf;
Uran- und Thoriumerze
3.1 Eisenerze 0,28 €
3.2 NE-Metallerze (ohne Uran- und Thoriumerze) 0,28 €

3.3 Chemische und (natürliche)
Düngemittelminerale 0,48 €

3.4 Salz und Natriumchlorid; Meerwasser 0,33 €
3.5 Natursteine, Sand, Kies, Ton, Torf, Steine und

Erden a.n.g.; sonstige Bergbauerzeugnisse 0,33 €
Bentonit (Tonerde) 0,28 €
Edelsplitt 0,28 €
Kaolin 0,28 €
Kies 0,18 €
Lavasplitt, -kies 0,28 €
Quarzsand 0,28 €
Sand 0,18 €
Steinsplitt bis 31mm 0,28 €

3.6 Uran- und Thoriumerze 0,55 €

4 Nahrungs- und Genussmittel
4.1 Fleisch, Fleischerzeugnisse 0,55 €
4.2 Fisch und Fischerzeugnisse, verarbeitet

und haltbar gemacht 0,55 €
4.3 Obst und Gemüse, verarbeitet

und haltbar gemacht 0,55 €
4.4 Tierische und pflanzliche Öle und Fette 0,55 €
4.5 Milch, Milcherzeugnisse und Speiseeis 0,55 €
4.6 Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse; Stärke

und Stärkeerzeugnisse; Futtermittel 0,48 €
Futtermittel 0,33 €
Rapsschrot, -pellets 0,33 €

4.7 Getränke 0,55 €
4.8 Sonstige Nahrungsmittel a.n.g. und Tabakerzeugnisse

(außer im Paketdienst oder als Sammelgut) 0,55 €
4.9 Sonstige Nahrungsmittel und Tabakerzeugnisse

im Paketdienst oder als Sammelgut 0,55 €

5 Textilien und Bekleidung; Leder und Lederwaren
5.1 Textilien 0,55 €
5.2 Bekleidung und Pelzwaren 0,55 €
5.3 Leder und Lederwaren 0,55 €

6 Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Rohholz
und Möbel); Papier, Pappe und Waren daraus; Verlags- und
Druckerzeugnisse, bespielte Ton-, Bild- und Datenträger
6.1 Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) 0,55 €
6.2 Papier, Pappe und Waren daraus 0,55 €
6.3 Verlags- und Druckerzeugnisse, bespielte

Ton-, Bild- und Datenträger 0,55 €

7 Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse
7.1 Kokereierzeugnisse; Briketts

und ähnliche feste Brennstoffe 0,33 €
7.2 Flüssige Mineralölerzeugnisse 0,55 €

Bitumen 0,48 €
C5-NA 0,48 €
C8/C9-Mischung 0,48 €
C9-Schnitt 0,48 €
Dieselöl, Dieselkraftstoff (mineralisch, nicht Bio) 0,33 €
Gasöl 0,33 €
Heizöl 0,33 €
Re-Raffinat (Altöl) 0,33 €
Toluol 0,48 €
Xylol 0,48 €

7.3 Gasförmige, verflüssigte oder
verdichtete Mineralölerzeugnisse 0,55 €
Propan 0,33 €
Propylen 0,33 €

7.4 Feste oder wachsartige Mineralölerzeugnisse 0,55 €
Petrolkoks 0,28 €
Pyrolyseöl 0,33 €

8 Chemische Erzeugnisse und Chemiefasern; Gummi- und
Kunststoffwaren; Spalt- und Brutstoffe
8.1 Chemische Grundstoffe, mineralisch 0,55 €

Aluminiumoxid 0,48 €
Aluoxid 0,48 €
Schwefelsäure 0,33 €
Salzsäure 0,33 €

8.2 Chemische Grundstoffe, organisch 0,55 €
Methylacetat 0,48 €
Methanol 0,33 €
Benzol 0,48 €

8.3 Stickstoffverbindungen und Düngemittel
(ohne natürliche Düngemittel) 0,48 €

8.4 Basiskunststoffe und synthetischer Kautschuk,
in Primärformen 0,55 €

8.5 Pharmazeutische und parachemische Erzeugnisse
einschließlich Pestizide und andere
agrochemische Erzeugnisse 0,55 €
Biodiesel 0,33 €
Bioethanol 0,48 €
Butylacetat 0,48 €
Butylacrylat 0,48 €
Ethanol 0,48 €
Graphit 0,48 €
Palatinol 0,48 €
Propylheptanol 0,48 €

8.6 Gummi- oder Kunststoffwaren 0,55 €
8.7 Spalt- und Brutstoffe 0,55 €

9 Sonstige Mineralerzeugnisse
9.1 Glas und Glaswaren, Porzellan

und keramische Erzeugnisse 0,48 €
9.2 Zement, Kalk, gebrannter Gips 0,33 €

Gips, roh 0,28 €
9.3 Sonstige Baumaterialien und -erzeugnisse 0,33 €

10 Metalle und Halbzeug daraus; Metallerzeugnisse, ohne
Maschinen und Geräte
10.1 Roheisen und Stahl; Ferrolegierungen und Erzeugnisse

der ersten Bearbeitung von
Eisen und Stahl (ohne Rohre) 0,48 €
Eisen, roh 0,33 €
Masseleisen (Roheisen) 0,33 €
Pig Iron (Roheisen) 0,33 €
Roheisen 0,33 €

10.2 NE-Metalle und Halbzeug daraus 0,55 €
10.3 Rohre und Hohlprofile; Rohr-form-, Rohrverschluss-

und Rohrverbindungsstücke 0,48 €
Dalben 0,33 €

10.4 Stahl- und Leichtmetallbauerzeugnisse 0,48 €
10.5 Heizkessel, Waffen und sonstige

Metallerzeugnisse 0,55 €
Kessel (Stahl) 0,48 €
Silo 0,48 €

11 Maschinen und Ausrüstungen a.n.g.; Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen; Geräte der
Elektrizitätserzeugung und -verteilung u. Ä.; Nachrichtentechnik,
Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie elektronische Bauelemente;
Medizin-, Mess-, steuerungs- und regelungstechnische Erzeug-
nisse; optische Erzeugnisse; Uhren

11.1 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 0,48 €
11.2 Haushaltsgeräte a.n.g. (Weiße Ware) 0,55 €
11.3 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte

und -einrichtungen 0,55 €
11.4 Geräte der Elektrizitätserzeugung

und -verteilung u. Ä. 0,55 €
11.5 Elektronische Bauelemente, Ausstrahlungs-

und Übertragungsgeräte 0,55 €
11.6 Rundfunk- und Fernsehgeräte; Geräte zur Bild- und

Tonaufzeichnung oder -wiedergabe
(Braune Ware) 0,55 €

11.7 Medizin-, Mess-, steuerungs- und regelungstechnische
Erzeugnisse; optische Erzeugnisse; Uhren 0,55 €

11.8 Sonstige Maschinen, Werkzeugmaschinen
und Teile dafür 0,55 €
Bagger 0,48 €
Baumaschinen 0,48 €
Betonmischmaschinen 0,48 €
Hebewerkzeug 0,48 €
Kräne 0,48 €
Kranteile 0,48 €
Pumpen 0,48 €

12 Fahrzeuge
12.1 Erzeugnisse der Automobilindustrie 0,55 €
12.2 Sonstige Fahrzeuge 0,55 €

13 Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwa-
ren und sonstige Erzeugnisse
13.1 Möbel 0,55 €
13.2 Sonstige Erzeugnisse 0,55 €

14 Sekundärrohstoffe; kommunale Abfälle und sonstige Abfälle
14.1 Hausmüll und kommunale Abfälle 0,33 €
14.2 Sonstige Abfälle und Sekundärrohstoffe 0,33 €

Abraumerde 0,28 €
Aushub zur Verwertung 0,28 €
Bauschutt 0,28 €
Flugasche 0,28 €
Hüttensand 0,28 €
Kieselerde (Diatomaceous Earth) 0,28 €
Schrott (NICHT zur Verhüttung) 0,33 €
Schrott (nur zur Verhüttung) 0,28 €

15 Post, Pakete
15.1 Post 0,55 €
15.2 Pakete, Päckchen 0,55 €

16 Geräte und Material für die Güterbeförderung
16.1 Container und Wechselbehälter im Einsatz, leer 0,33 €
16.2 Paletten und anderes Verpackungsmaterial

im Einsatz, leer 0,33 €

17 Im Rahmen von privaten und gewerblichen Umzügen
beförderte Güter; von den Fahrgästen getrennt befördertes
Gepäck; zum Zwecke der Reparatur bewegte Fahrzeuge;
sonstige nichtmarktbestimmte Güter a.n.g.
17.1 Privates Umzugsgut 0,55 €
17.2 Von den Fahrgästen getrennt befördertes

Gepäck 0,55 €
17.3 Fahrzeuge in Reparatur 0,55 €
17.4 Ausrüstungen, Gerüste 0,55 €
17.5 Sonstige nichtmarktbestimmte Güter a.n.g. 0,55 €

18 Sammelgut: eine Mischung verschiedener Arten von Gütern,
die zusammen befördert werden
18 Sammelgut 0,55 €

19 Nicht identifizierbare Güter: Güter, die sich aus irgendeinem
Grund nicht genau bestimmen lassen und daher nicht den
Gruppen 01-16 zugeordnet werden können
19.1 Nicht identifizierbare Güter in Containern

oder Wechselbehältern 0,55 €
19.2 Sonstige nicht identifizierbare Güter 0,55 €

20 Sonstige Güter a.n.g.
20 Sonstige Güter, die anderweitig nicht

klassifiziert sind 0,55 €

1.2 Auf das gemäß Ziffer 3.6.1 in voller Höhe zu entrichtende
Ufergeld werden folgende Mengenrabatte gewährt:

Wenn der Umschlag im Kalenderjahr

1.2.1 500 000 t übersteigt - für jede weitere Tonne - 0,02 €
1.2.2 ab 1 500 000 t - für jede weitere Tonne - 0,03 €

Anlage B zum Tarif über Ufer- und Hafenliegegeld vom 22.08.2025
gültig ab 01.01.2026

Hafentarif

1. Hafenliegegeld
1.1. Das Hafenliegegeld beträgt für
1.1.1. Wasserfahrzeuge:

je angefangener Zeiteinheit von 30 Kalendertagen
je Tonne Tragfähigkeit 0,08 €
jedoch mindestens 7,50 €

1.1.2. Schwimmende Anlagen:
je angefangener Zeiteinheit von 30 Kalendertagen
je Quadratmeter eingenommener Fläche 0,15 €
jedoch mindestens 7,50 €

1.1.3. Bunker- bzw. Proviantboote außerhalb der Stromhäfen:
kalenderjährlich 89,50 €

1.2. Personenschiffe zum Befahren der Hafengewässer nach
Vereinbarung

1.3. Für den landeseigenen Personensteiger und die FGS-Liegestel-
len am Haus Oberrhein gelten die „Benutzungsbedingungen
der HGM für die Liegeplatzbenutzung durch Fahrgastkabinen-
schiffe“ vom 1.1.2024 in der jeweils geltenden Fassung.

1.4. Für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten kann die Entrich-
tung eines festen Hafenliegegeldbetrages (Liegegeldpauschale)
in Höhe von acht vollen Monatsbeiträgen vereinbart werden.

Mannheim, den 25.03.2026
Christian Specht
Oberbürgermeister 15B005

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der
GemO beim Zustandekommen dieser Vorschrift wird nach § 4 Abs. 4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Vorschrift gegenüber
der Stadt Mannheim geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung verletzt worden sind.

ÖFFeNtliCHe beKaNNtmaCHuNGeN

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter
www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenfrei abrufen.

Baurecht, Bauverwaltung
und Denkmalschutz


